
Olympischer  Fechtclub  Bonn  e. V.
Am Neuen Lindenhof 2  , 53117  Bonn
_______________________________________________________________________________________

Beitragsordnung                                                                      ab 1.1.2007

Abteilung:    Fechten 1.
Fam-mitglied

2.
Fam-mitglied

3.
Fam.-mitglied

Kinder bis zum 9. Lebensjahr €  180,-- €  156,-- €  132,--
Monatl. €    15,-- €     13,-- €     11,--

Jugendliche vom 10. bis zum 11. Lebensjahr
(Erhebung ab dem 1.1. des dem 9. Geburtstag folgenden Jahres)

€  282,-- €  240,--  €  198,--
                                                   Monatl. €    23,50  €    20,-- €    16,50

Jugendliche (Aktive) ab dem 12. Lebensjahr
(Erhebung ab dem 1.1. des dem 11. Geburtstag  folgenden Jahres)

€  342,--     €  276,-- €  234,--
                                                   Monatl. €    28,50 €     23,-- €     19,50

Familienmitgliedschaft ab 3. Mtgl.       €  750,--
Monatl. €    62,50

Zweitmitgliedschaft       €  220,-- Keine Familienermäßigung
(Erstmitgliedschaft in einem anderen Verein)                           HJ              €  110,-- Berechnung nur halbjährlich

Ruhende Mitgliedschaft 
(ohne Teilnahme am Sportbetrieb)

€  100,-- Berechnung nur jährlich
Keine Familienermäßigung

Abteilung:    Hobbyfechten für Erwachsene €  200,-- Keine Familienermäßigung
(Trainingszeiten: Mo. ab 19 h  + Fr. ab 18 h )                          HJ €  100,-- Berechnung nur halbjährlich

Abteilung     Krafttraining  €  240,-- Keine Familienermäßigung

(ohne Anleitung täglich nur vormittags bzw. nach Absprache) HJ € 120,-- Berechnung nur halbjährlich
beitragsfreies Krafttraining ist nur den Leistungssportlern vorbehalten

Aufnahmegebühr  €    30,-- einmalig
Mahngebühr  €      5,-- je Mahnung
Stornogebühren sind vom Mitglied zu erstatten

OFC   Telefon  :   0228 / 67 96 13    Fax :  0228/ 67 94 75     Halle  : Tel. 9890541
           OFC-Konto bei der Sparkasse Bonn   (BLZ 370 501 98)   Kto-Nr. 33 300 476

„Schnupperzeit“ : 1 Monat ohne Berechnung (Fechtkleidung wird in dieser Zeit gestellt).
Ab dem 2. Monat ist eine Trainingsteilnahme nur nach Vorlage eines Aufnahmeantrags 
möglich.

Zahlweise : nur jährlich oder halbjährlich (Januar / Juni) per Lastschrifteinzug

Kündigung lt. Satzung : nur halbjährlich (schriftliche Vorlage per Einschreiben 6 Wochen v. 
Halbjahresfrist jeweils zum 15.5. u. 15.11. e.J.) 
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